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Siebenundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 165 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/67/477)] 

67/100.  Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland1, 

 unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten Nationen, das Übereinkom-
men über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen2, das Abkommen zwischen 
den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der 
Vereinten Nationen3 sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlands, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass der Ausschuss im Einklang mit Ziffer 7 der Resolu-
tion 2819 (XXVI) der Generalversammlung vom 15. Dezember 1971 Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Durchführung des Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und 
den Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen auftreten, 
prüfen und das Gastland diesbezüglich beraten soll, 

 in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden des Gastlands auch weiterhin wirk-
same Maßnahmen ergreifen sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, welche 
die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals beeinträchtigen, 

 1. schließt sich den Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Ausschusses für 
die Beziehungen zum Gastland in Ziffer 34 seines Berichts1 an; 

 2. ist der Auffassung, dass die Aufrechterhaltung angemessener Bedingungen für 
ein normales Arbeiten der bei den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und Ver-
tretungen und die sehr wichtige Frage der Achtung ihrer Vorrechte und Immunitäten im In-
teresse der Vereinten Nationen und aller Mitgliedstaaten liegen, ersucht das Gastland, auch 
weiterhin möglicherweise auftretende Probleme auf dem Verhandlungsweg zu lösen und al-
les Erforderliche zu tun, um jede Störung der Tätigkeit der Vertretungen zu verhindern, und 
fordert das Gastland nachdrücklich auf, auch künftig angemessene Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Achtung der diplomatischen Vorrechte und Immunitäten zu treffen, etwa 

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 26 (A/67/26). 
2 Resolution 22 A (I). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1980 II S. 941; LGBl. 1993 Nr. 66; 
öBGBl. Nr. 126/1957; AS 2012 5683. 
3 Siehe Resolution 169 (II). 
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Schulungen von Polizei-, Sicherheits-, Zoll- und Grenzkontrollbeamten, und im Falle von 
Verstößen sicherzustellen, dass diese im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 
ordnungsgemäß untersucht werden und Abhilfe geschaffen wird; 

 3. nimmt Kenntnis von den Problemen, die einige Ständige Vertretungen bei den 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Programms für das Par-
ken diplomatischer Fahrzeuge4 hatten, und stellt fest, dass der Ausschuss mit der Angele-
genheit befasst bleiben wird, um sicherzustellen, dass das Programm auch künftig ord-
nungsgemäß auf faire, nicht diskriminierende, wirksame und demzufolge völkerrechtskon-
forme Weise durchgeführt wird; 

 4. ersucht das Gastland, die Aufhebung der verbleibenden Reisebeschränkungen 
zu erwägen, die es den Bediensteten bestimmter Vertretungen und den Bediensteten des Se-
kretariats mit bestimmter Staatsangehörigkeit auferlegt hat, und nimmt in diesem Zusam-
menhang Kenntnis von den Standpunkten, die die betroffenen Staaten, der Generalsekretär 
und das Gastland seit langem vertreten; 

 5. stellt fest, dass einige Delegationen ihrer Besorgnis über die Verweigerung und 
verzögerte Ausstellung von Einreisevisa für Vertreter der Mitgliedstaaten Ausdruck verlie-
hen haben; 

 6. stellt außerdem fest, dass der Ausschuss von dem Gastland erwartet, dass es sich 
gemäß Artikel IV Abschnitt 11 des Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen3 auch weiterhin 
verstärkt darum bemühen wird, die rechtzeitige Ausstellung von Einreisevisa für Vertreter 
von Mitgliedstaaten, die in Angelegenheiten der Vereinten Nationen nach New York reisen, 
zu gewährleisten, und dass der Ausschuss von dem Gastland erwartet, dass es sich auch 
weiterhin verstärkt darum bemühen wird, die Teilnahme von Vertretern der Mitgliedstaaten 
an anderen Tagungen der Vereinten Nationen nach Bedarf zu erleichtern, einschließlich 
durch die Ausstellung von Visa; 

 7. stellt ferner fest, dass mehrere Delegationen um eine Verkürzung der von dem 
Gastland angewandten Frist für die Ausstellung von Einreisevisa für Vertreter von Mitglied-
staaten ersucht haben, da die Frist die volle Teilnahme von Mitgliedstaaten an den Tagungen 
der Vereinten Nationen erschwert; 

 8. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, dass einige Ständige Vertretungen bei den 
Vereinten Nationen weiterhin Schwierigkeiten haben, geeignete Bankdienstleistungen zu 
erhalten, und begrüßt die anhaltenden Anstrengungen des Gastlands, die Eröffnung von 
Bankkonten für diese Ständigen Vertretungen zu erleichtern; 

 9. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, dass die in den Aus-
schusssitzungen aufgeworfenen Probleme auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und 
im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

 10. bekräftigt, wie wichtig es für den Ausschuss ist, in Erfüllung seines Mandats 
kurzfristig zusammentreten zu können, um dringende und wichtige Angelegenheiten betref-
fend die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und dem Gastland zu behandeln, 
und ersucht in diesem Zusammenhang das Sekretariat und den Konferenzausschuss, vom 
Ausschuss für die Beziehungen zum Gastland gestellten Anträgen auf Konferenzbetreu-
ungsdienste für Sitzungen, die er während der Tagungen der Generalversammlung und ihrer 
Hauptausschüsse abhalten muss, Vorrang einzuräumen, unbeschadet der Erfordernisse die-
ser Organe und im Rahmen der Verfügbarkeit; 

_______________ 
4 A/AC.154/355, Anlage. 
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 11. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit allen Aspekten der Beziehun-
gen der Vereinten Nationen zum Gastland zu befassen; 

 12. ersucht den Ausschuss, seine Tätigkeit in Übereinstimmung mit Resolution 
2819 (XXVI) der Generalversammlung fortzusetzen; 

 13. beschließt, den Punkt „Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gast-
land“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

56. Plenarsitzung 
14. Dezember 2012 

 


